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Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung

  Frau Abgeordnete Dr. Bahar Haghanipour (GRÜNE) 

über
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Antwort
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/25 221
vom 13. Februar 2026
über Frauen im Parlament weiter unterrepräsentiert – Wie steht es um das Gutachten zum
Paritätsgesetz?
_____________________________________________________________________

Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt:

Vorbemerkung der Abgeordneten: In einer Pressemitteilung vom 23. Juni 2025 erklärte die Senatorin für
Gleichstellung, dass die Möglichkeit eines Paritätsgesetzes derzeit mit einem Gutachten geprüft werde.

1. Wann wurde das Gutachten in Auftrag gegeben?

Zu 1.: Die Vergabe des Rechtsgutachtens erfolgte im März/April 2025 unter Beachtung
der vergaberechtlichen Vorschriften. Das Vergabeverfahren endete mit Vertragsschluss am
22. Mai 2025.

2. Welche Stelle erstellt das Gutachten?

Zu 2.: Das Gutachten wurde von Prof. Dr. Frauke Brosius-Gersdorf, LL.M. und Prof. Dr.
Hubertus Gersdorf erstellt.

3. Welche konkrete Fragestellungen umfasst das Gutachten?

Zu 3.: Siehe Anlage.
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4. Die Abgabe des Gutachtens wurde zuletzt für Dezember 2025 geplant. Ist das Gutachten im Dezember
2025 abgegeben worden?

Zu 4.: Das Gutachten wurde im Dezember 2025 abgegeben.

4.1 Wenn ja, welche politischen Schlüsse zieht der Senat aus dem Gutachten? Wenn nein, wann ist mit der
Abgabe des Gutachtens zu rechnen?

Zu 4.1.: Nach Einschätzung des Senats von Berlin liegt mit dem Gutachten eine wichtige
Grundlage für weitere Überlegungen zu einem Paritätsgesetz vor. Es enthält zahlreiche
Aspekte, die für die Erarbeitung eines Gesetzes zu berücksichtigen sind.

5. Verfolgt der Senat weiterhin das Ziel, das Gutachten dem Parlament im März 2026 vorzulegen? Wenn
nein, warum nicht?

Zu 5.: Das Gutachten wurde dem Hauptausschuss am 14. Januar 2026 zur Kenntnis
übersandt (Drs. 2114B). Zudem wurde der Berichtsauftrag des Hauptausschusses vom 19.
Februar 2025 durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration,
Vielfalt und Antidiskriminierung erfüllt, indem in der Sitzung des Hauptausschusses vom 18.
Februar 2026 entsprechend über den Inhalt des Rechtsgutachtens berichtet wurde (Drs.
2114C).

Berlin, den 02. März 2026

In Vertretung

Micha K l a p p

Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung,
Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung



 
 

 

 



 



 


